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Propädeutische Phase und anschließende Bildungsphasen für die Diakonanden der Erzdiözese Freiburg 

 (Jahreszahlen beziehen sich beispielhaft auf Kurs 2027)         Stand: 10.01.2024 

 

Bedingun-

gen für die 

Berufsein-

führung, u.a. 

Zulassungsverfahren für die Teil-

nahme an der Propädeutischen Phase 

(PP) 

Propädeutische Phase (nichtöffentliche Phase zur Berufungsklärung und Eignungsprüfung) 

Mit Anteilen des Forum externum (blau) 

 Voraussetzungen  Mit Anteilen des Forum internum (grün) 

 

Ausbildung bis Sept. 2023 bis Dez. 2023  Januar/Februar 2024 Ca. März 2024 Ca. Juni 2024 Bis Juli 2024 

Erwerb der 

theol. Kom-

petenz 

durch Theo-

logischen 

Kurs Frei-

burg (oder 

anerkannte 

Alternati-

ven); 

Erwerb der 

pastoralen 

Kompetenz 

durch den 

Pastoralkurs 

Freiburg; 

Sechs Diako-

natskreis-

treffen vor 

Ort 

 

Für die Zulassung zur 

PP ist erforderlich 

 

1. die Zustimmung 

durch den ltd. Pfar-

rer; ebenso soll der 

Dekan gehört wer-

den; 

 

2. die Empfehlung 

des Diakonatskreises 

für die Berufseinf.;  

 

3. Der Bewerber soll 

an mind. 6 Treffen 

des DK teilgenom-

men haben. 
 

4. Mitteilung an Or-

dinariat HA2 im Fall 

eines PR oder GR 

Erstgespräch / 

Aufnahmege-

spräch für die 

PP durch den 

Referatsleiter 

und/oder den 

Bischöflichen 

Beauftragten 

Eröffnungsmodul 

(mit Ehefrauen) 

 

- ca. März: Modul I 

„Meine Motivation, Diakon werden zu wollen“ (I)  

Wunsch und Realität / Biografie und Berufung  

Beginn eines Klärungsprozesses  

 

- ca. Juni: Modul II 

„Meine Motivation, Diakon werden zu wollen“ (II)  

Wunsch und Realität / Biografie und Berufung  

Auswertung des Klärungsprozesses  

 

- Begleitgespräche mit dem Spiritual / Vermittlung 

von geistlicher Begleitung für die dreijährige Ausbil-

dung  

 

 

- Schriftliche Formulie-

rung der Motivation an 

das Forum Externum 

 

- Auswertung des Pro-

zesses der PP + evtl. Ge-

spräche 

 

- Einwilligung des Refe-

rates und Einwilligung 

der Person für die 

Grundkursphase 

 

- Juni/Juli: Zustimmung 

des Pfarrers zur Grund-

kursphase/Berufseinf. 

 

- übliche erforderliche 

Stellungnahmen für die 

Grundkursphase 

 

   1,5 - 2,5 Tage 2-3 Tage 2-3 Tage  
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Anschließende Bildungsphasen für die Diakonanden der Erzdiözese Freiburg 

  

 

Grundkursphase 

(als Probephase) 

Berufseinführung 

(aufgrund der Aufnahme unter die Bewerber) 

Phase der verpflichtenden Fortbildungen 

(nach der Weihe) 5 Jahre 

Fort- u. Wei-

terbildungsph. 

Mit Anteilen des Forum 

externum 

Forum inter-

num 

mit Anteilen des Forum internum z. T. mit Spirituelle Bildung – Spiritualität 

 

 

 Nov. 

2024 

Januar  

2025 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 alle 5 Jahre 

4. Die er-

brachten 

Prüfungs-

leistungen 

müssen voll-

ständig ab-

geschlossen 

sein (Stu-

dien, TK, PK) 

 

Grund-

kurs-

woche 

+ Ge-

sprächs-

führung 

I 

 

 

Spiritualitäts-

wochenende 

Berufung 

plus 

 

u.a. 

Gesprächs-

führung II 

 

 

 

 

Weiteres 

 

u.a. 

1-Jahres Prakti-

kum vor Ort 

 

Beauftragung u. 

Admissio 

 

Weiteres 

 

u.a. 

Abschluss: 

Weihe 

 

 

 

 

Weiteres 

 

VF 1 

Zwi-

schen-

refle-

xion 

Per-

sönl. 

VF 

zum 

diako-

ni-

schen 

Feld 

 

VF 2 

Kollo-

quium  

 

Referat 

+ Erzb. 

Ordina-

riat 

 

Fort- und Wei-

terbildungen 

bis zur Ent-

pflichtung  

 5 Tage 2,5 Tage siehe 

Terminplan* 

siehe 

Terminplan* 

siehe 

Terminplan 

1,5-2,5 

Tage 

1,5 Tage  1,5 -

2,5 T 

1,5 Tage  

 

Voraussetzung für TN: 

- Positiver Ausgang der PP 

- Zustimmung u.a. der Ehefrau  

Am Ende der Grundkursphase steht die 

Vorstellung im PGR + Stellungnahme 

PGR;  

und offizielle Aufnahme in die Berufs-

einführungsphase als „Bewerber“ durch 

das Erzb. Ordinariat 

Voraussetzung für Aufnahme 

unter die Bewerber = Aufnahme 

in die Berufseinführungsphase: 

- max. 60 Jahre alt 

- Positiver Ausgang der Grund-

kursphase 

- Stellungnahmen, Zustimmun-

gen, auch des PGR 

- weitere Stellungnahmen 

- weitere 

Stellung-

nahmen, 

und Zu-

stimmung 

der Ehefrau 

zur Weihe 

Teilnahmeverpflichtung – Teilfreistellungen sind nicht möglich – im 

Normalfall muss der Diakon einen versäumten Kurs im darauffol-

genden Jahr nachholen, das Kolloquium verschiebt sich entspre-

chend um ein Jahr. Teilnahmeverpflichtung gilt entsprechend auch 

für Fort- und Weiterbildungen. 

 

in allen Phasen: TN am Diakonatskreis     * Terminpläne werden ca. 1 Jahr vorher auf der Homepage veröffentlicht 


